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mens und befragte mich, seine Braut, nach besonderen Wünschen bei dieser
Angelegenheit Da ich eine geborene Lenz bin, sagte ich, wenn dein Name
geändert wird und deine Wunsche in jeder Weise berücksichtigt werden,
gehen wir zum Buchstaben L über und wählte den Namen Leonhard Der
wurde nicht genehmigt, da nur die Gestattung einer Abänderung des Namens
Wojciechowski gewählt werden darf».

Also eine Art Buchstabenreiterei, die bloße Abänderung des

polnischen Namens Wojciechowski wurde aber ziemlich weitgehend
gestattet. Die Briefschreiberm berichtet weiter:

«So wurden meinem Mann vorgeschlagen drei Namen und zwar Wocher,
Wachow, Wochum Mein Mann befragte mich wieder, denn ich sollte ja Mit-
tragerin dieses Namens werden und so wählten wir «Wocher» (wohl weil
er unter den drei Namen den besten deutschen Klang hatte)

Mein Mann glaubte nun er führe den Namen ganz allem und wußte nicht,
daß er schon lange existiert, es hatte ihn gewiß sehr interessiert, aber leider

ist er am 5. Januar 1935 im Alter von 46 Jahren gestorben an
Herzleiden. Als 1914 der Weltkrieg mit seinen Wirrnissen kam, war mein Mann
durch Impfung augenkrank geworden und war den größten Teil m der
Heimat im Kriegsministerium Nach Kriegsschluß ging er ins Kaufmannische

zurück Lebensmittelhandel, Holz und Kohlen und Restaurantbetrieb

Mein Mann ist 88 zu Danzig geboren und hat noch am Leben
4 Bruder, alle junger und fuhren sämtliche den Namen Wocher Der
Vater fuhrt den Namen gleichfalls wie die Sohne, die Mutter 1930

verstorben, war eine geb Darowski So nun werden Sie wohl auf
weitere Forschung verzichten, da der Name ganz durch Zufall von uns
gefuhrt wird, habe zwei Sohne Gerhard Wocher, 12 J Heinz-Joachim
Wocher 15 J.»

Ob von diesen «Pseudo-Woeher» noch irgendwelche existieren, ob
sie dem Nationalsozialismus oder dem zweiten Weltkriege zum Opfer

gefallen sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht haben
sie auch ihren ursprunglichen polnischen Familiennamen wieder
aufgenommen, sofern ihnen der neue wegen semes deutschen Klanges

hinderlich geworden ist.

Ein Hinweis zur Ministerialenfrage
Von Walter Muller, Zurich.

Die Frage nach der Herkunft des niederen Dienstadels, der
Ministerialen, beschäftigt die Forschung seit langem, doch schließt
das weitgehende Fehlen der schriftlichen Überlieferung in der ent-
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scheidenden Zeit des 11. und 12. Jahrhunderts eine befriedigende
Antwort in den meisten Fällen aus.

Der frühverstorbene Rechtshistoriker K. H. Ganahl erwähnt in
der ausgezeichneten Arbeit zur St. Galler Verfassungsgeschichte 1

einen Mann Erchinbert und dessen Brüder Diepold und Hiltibold,
die im 12. Jahrhundert Stiftungen für die Kirchen von Elgg und
Aadorf machten. Er sieht in ihnen mit Wahrscheinlichkeit die
verbindenden Glieder zwischen einer zur Karolingerzeit in der Gegend
von Elgg ansässigen Familie freier Grundbesitzer — in den von
761 bis 894 in Elgg und Aadorf ausgestellten oder diese Orte
betreffenden Urkunden finden sich Namen wie Erchanger, Erimbert,
Esanbert, Theotpold und Hildibold — und dem im 13. Jahrhundert
ausgestorbenen st. gallischen Ministerialengeschlecht der Herren
von Elgg, die in Aadorf und Elgg begütert waren.

Ganahls Annahme erhält vermehrtes Gewicht, wenn die Truch-
sessen von Bichelsee, Wappen- und wahrscheinlich auch Stammesgenossen

der Heiren von Elgg, in den Kreis der Untersuchung
einbezogen werden. Bei ihnen führt ein von 1303 bis 1322 als Kirchherr

zu Bichelsee erwähntes Familienglied den seltenen Namen
Hiltbold 2. Im weitern hat schon Georg Caro, von der zur Zeit Otto
III. vollzogenen Auflösung der Prcpstei Aadorf ausgehend, wiederholt

auf die sehr wahrscheinlich freie Herkunft der Herren von
Bichelsee hingewiesen 3.

Von verschiedenen Seiten her ergeben sich somit Anhaltspunkte
dafür, daß die eingehende Untersuchung der Besitzverhältnisse im
Räume von Aadorf-Elgg-Bichelsee von der Karolingerzeit bis zum
Ausgange des Mittelalters einen wertvollen Beitrag zur Klärung
der Frage nach der Herkunft der Ministerialen leisten könnte.

1 «Studien zur Verfassungsgeschichte der Klosterherrschaft St. Gallen
von den Anfängen bis ins hohe Mittelalter». Innsbruck 1931, S. 137, 141

und 142.
2 Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, Band III S. 404 und 441, Band

IV S. 1045.
3 Georg Caro «Zur Geschichte von Grundherrschaft und Vogtei nach St.

Galler Quellen» (Mitteilungen des Institutes für österr. Geschichtsforschung,
XXXI. Band, 1910), S. 24.

Derselbe «Zur Ministerialfrage» (Nova Turicensia. Beiträge zur
schweizerischen und zürcherischen Geschichte, Zürich 1911) S. 92.
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